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A. Bekanntmachungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
 

Verordnung 
über das Naturschutzgebiet "Osteschleife Hundswiesen" 

in der Stadt Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme) und 
in der Gemeinde Estorf, Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten im Landkreis Stade 

vom 26.09.2018 
 
 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32 Abs. 2 und 3 BNatSchG1 i. V. m. den §§ 14, 15, 16 Abs. 1, 23, 
32 Abs. 2 NAGBNatSchG2 wird im Einvernehmen mit dem Landkreis Stade verordnet: 
 

                                                           
1  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434). 
2  Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) i. d. F. vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) 

A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 

http://www.lkrow.de/naturschutzgebiete
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§ 1  

Naturschutzgebiet 
 
(1) Das in den Absätzen 2 bis 5 näher bezeichnete Gebiet wird zum Naturschutzgebiet (NSG) "Osteschleife Hundswie-

sen" erklärt. 
 
(2) Das NSG befindet sich in der naturräumlichen Einheit "Zevener Geest" im Naturraum "Stader Geest" östlich der Ort-

schaft Nieder-Ochtenhausen in der Stadt Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme) sowie in der Gemeinde 
Estorf im Landkreis Stade. Das Gebiet umfasst eine Schleife der Oste mit am Gewässer liegenden Süßwasserwatt-, 
Schilf- und Rohrglanzgrasflächen sowie einem kleinen Tideauwald. 

 Das Gebiet dient als Wanderkorridor für die nach Anhang II der FFH-Richtlinie geschützten Meer- und Flussneun-
augen. 

 
(3)  Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen und mit veröffentlichten Karte im Maßstab 1:5.000 und aus 

der mit veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 (Anlage). Sie verläuft auf der dem NSG abgewandten 
Seite der grauen Linie. Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von jedermann während der 
Dienststunden bei der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten und der Stadt Bremervörde sowie beim Landkreis 
Rotenburg (Wümme), Amt für Naturschutz und Landschaftspflege, und dem Landkreis Stade, Naturschutzbehörde, 
unentgeltlich eingesehen werden. 

 
(4) Das NSG umfasst ein Teilgebiet des Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebietes Nr. 432 "Osteschleifen zwischen Kranen-

burg und Nieder-Ochtenhausen" (DE 2320-332) gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie)3. 
 
(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 20 ha. Davon entfallen ca. 14,5 ha auf den Landkreis Rotenburg (Wümme) und ca. 

5,5 ha auf den Landkreis Stade. 
 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erhaltung, Pflege, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstät-

ten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender, schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten 
sowie als Landschaft von besonderer Eigenart, Vielfalt und hervorragender Schönheit. Als Bestandteil des Bio-
topverbundes gemäß § 21 BNatSchG dient es zudem der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funk-
tionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. 

 
(2) Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere 

 1. die Erhaltung und Entwicklung der Oste als naturnahes, tidegeprägtes Fließgewässer sowie  als Wandergewäs-
ser für Neunaugenarten, 

 2. die Erhaltung und möglichst eigendynamische Entwicklung der Wattflächen, Tideröhrichten und des Tideauwal-
des, 

 3. den Schutz und die Förderung der wild lebenden Pflanzen und Tiere, insbesondere der europäisch geschützten 
Vogelarten sowie ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten, 

 4. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit des NSG. 
 
(3) Das NSG ist Teil des kohärenten europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000"; die Unterschutzstellung trägt 

dazu bei, den günstigen Erhaltungszustand der maßgeblichen Arten im FFH-Gebiet "Osteschleifen zwischen 
Kranenburg und Nieder-Ochtenhausen" insgesamt zu erhalten und wiederherzustellen. 

 
(4) Erhaltungsziele des NSG im FFH-Gebiet sind die Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-

zustandes 

 1. insbesondere der Tierarten (Anhang II FFH-Richtlinie) 
  a) Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 
   in dem durchgängigen, unverbauten und unbelasteten Flusslauf. Entwicklung eines von Ebbe und Flut 

geprägten, vielfältig strukturierten Unterlaufs als Wanderkorridor, 
  b) Meerneunauge (Petromyzon marinus) 
   in dem durchgängigen, unverbauten und unbelasteten Flusslauf. Entwicklung eines von Ebbe und Flut 

geprägten, vielfältig strukturierten Unterlaufs als Wanderkorridor. 
 

                                                           
3  Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild leben-

den Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 
13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193) 
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(5) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele sowie von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kann aufbauend 
auf die nachfolgenden Schutzbestimmungen auch durch Angebote des Vertragsnaturschutzes unterstützt werden. 

 
 

§ 3 
Verbote 

 
(1) Gemäß § 23 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände-

rung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. 
 
 Insbesondere werden folgende Handlungen untersagt 

 1. Hunde unangeleint laufen zu lassen, sofern dies nicht im Rahmen der ordnungsgemäßen Jagdausübung 
geschieht, 

 2. Röhrichte zurückzuschneiden, 

 3. die Beseitigung oder Beeinträchtigung von Einzelbäumen, Baumreihen oder naturnahen Gebüschen, 

 4. die Beseitigung oder Beeinträchtigung von naturnah aufgebauten Waldrändern, 

 5. die Ruhe der Natur durch Lärm oder auf andere Weise zu stören, 

 6. organisierte Veranstaltungen ohne vorherige Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde durchzuführen, 

 7. das Befahren der Gewässer mit Wasserfahrzeugen einschließlich Modellbooten und sonstigen Sport- und Frei-
zeitgeräten, 

 8. zu zelten, zu lagern, zu grillen oder Feuer zu machen, 

 9. Fahrzeuge aller Art einschließlich Wohnwagen und andere für die Unterkunft geeignete Fahrzeuge oder Einrich-
tungen zu fahren, zu parken oder abzustellen, 

 10. im NSG unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge, Drachen, Drohnen) zu betreiben (starten, landen, 
fliegen), 

 11. im NSG mit bemannten Luftfahrzeugen (z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hubschraubern) zu star-
ten und, abgesehen von Notfallsituationen, zu landen, 

 12. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Genehmigung bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu ändern, 

 13. die Errichtung von Windenergieanlagen in einer Entfernung bis zu 1.200 m von der Grenze des NSG, 

 14. Leitungen jeder Art zu verlegen, Masten, Einfriedungen oder Einzäunungen zu errichten oder bestehende Ein-
richtungen oder Anlagen dieser Art wesentlich zu ändern,  

 15. Sprengungen vorzunehmen oder Bohrungen aller Art niederzubringen, sofern diese Bohrungen nicht für gemäß 
§ 4 Abs. 7 freigestellte naturschutzfachliche Pflege-, Entwicklungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen not-
wendig sind, 

 16. Abfallstoffe aller Art, wie z. B. Müll, Schutt, Gartenabfälle, land- und forstwirtschaftliche Abfälle sowie Bodenbe-
standteile zu lagern, aufzuschütten oder einzubringen, 

 17. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Auf- oder Abspülungen oder Abgrabungen vorzunehmen, 

 18. Wasser aus oberirdischen Gewässern oder Grundwasser zu entnehmen, 

 19. in die bestehenden Verhältnisse im Wasserhaushalt in der Art einzugreifen, dass es zu einer weitergehenden 
Entwässerung des Schutzgebietes oder von Teilflächen kommen kann, 

 20. Anpflanzungen von Weihnachtsbaumkulturen, Kurzumtriebsplantagen oder Anlage anderer Sonderkulturen, 

 21. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen, 

 22. nichtheimische, gebietsfremde oder invasive Arten auszubringen oder anzusiedeln, 

 23. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen; ausgenommen sind Tafeln zur Kennzeichnung des NSG sowie Hinweis- 
und Warntafeln aufgrund anderer Rechtsvorschriften. 

 
(2) Gemäß § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG darf das NSG nicht betreten, befahren oder auf sonstige Weise aufgesucht wer-

den, soweit es nicht in § 4 anders bestimmt ist. 
 
(3) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den nach Absatz 1 genannten Fällen zur Erteilung ihrer Zustimmung 

Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen, Gefährdungen 
oder eine nachhaltige Störung des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder seines Schutzzwecks entgegenzuwirken 
oder kann die Zustimmung auch versagen. 
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§ 4 

Freistellungen 
 
(1) Die in den Absätzen 2 bis 5 aufgeführten Handlungen oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 3 dieser Ver-

ordnung freigestellt und bedürfen keiner naturschutzrechtlichen Befreiung. 
 
(2) Freigestellt sind 

 1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Eigentümer und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauf-
tragte zur rechtmäßigen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke, 

 2. das Betreten und Befahren des Gebietes und die Durchführung von Maßnahmen 
  a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie deren Beauftragte zur Erfüllung ihrer dienstlichen Aufga-

ben, 
  b) durch Bedienstete anderer Behörden sowie deren Beauftragte in Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben, 
  c) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder 

auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit deren vorheriger Zustimmung, 
  d) zur Beseitigung von invasiven und/oder gebietsfremden Arten mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 

Naturschutzbehörde, 
  e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie Information und Umweltbildung mit vorheriger Zustim-

mung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

 3. das Befahren der Oste als Landeswasserstraße mit Booten und sonstigen Wasserfahrzeugen nach Maßgabe 
der Verordnung des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz über 
das Befahren der Oste, 

 4. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der bestehenden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen in 
der bisherigen Art und im bisherigen Umfang, 

 5. die fachgerechte Pflege von Landschaftselementen zur Verjüngung des Bestandes in der Zeit vom 01. Oktober 
bis 28. Februar des Folgejahres, 

 6. unaufschiebbare Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, 

 7. die Durchführung von notwendigen Maßnahmen zur Unterhaltung der Oste als Landeswasserstraße einschließ-
lich der notwendigen Vermessungsarbeiten, unter besonderer Berücksichtigung des Schutzzwecks gemäß § 2; 
soweit die sofortige Durchführung der Maßnahme nicht erforderlich ist, ist der Ausführungszeitpunkt mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 
(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Unterhaltung der Oste gemäß dem Unterhaltungsrahmenplan Untere 

Oste4.Weitergehende Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. Die ordnungsge-
mäße Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung und Gräben, die nicht dem Wasserrecht unterliegen, ist freigestellt, 
jedoch ohne den Einsatz der Grabenfräse in ständig wasserführenden Gräben. Nach Wasserrecht genehmigungs-
freie Maßnahmen zur Sohl- und Uferbefestigung sind nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde zulässig. 

 
(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung und Hege der Oste durch den jeweiligen Fischereipächter 

bzw. Eigentümer nach folgenden Vorgaben 

 1. Ausübung der Fischerei nur unter größtmöglicher Schonung der natürlich vorkommenden Wasser- und 
Schwimmblattvegetation sowie des natürlichen Uferbewuchses, 

 2. ohne Einrichtung fester Angelplätze und ohne Schaffung neuer Pfade, 

 3. für die Reusenfischerei sind nur Reusen erlaubt, die mit einem Ottergitter ausgestattet sind, dessen Ein-
schwimmöffnungen eine lichte Weite von 8,5 cm nicht überschreiten oder die Fischottern die Möglichkeit zur 
Flucht bieten. 

 
(5) Die ordnungsgemäße Jagdausübung bleibt unberührt. Abweichend hiervon ist jedoch die Neuanlage von 

 1. Wildäsungsflächen, Futterplätzen, Hegebüschen und Kunstbauten sowie 

 2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen  

 nur mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde zulässig. 

 Die Anlage von Kirrungen in jagdgesetzlich vorgegebener Art und Weise ist der zuständigen Naturschutzbehörde 
mindestens fünf Werktage vorher anzuzeigen. 

  

                                                           
4  Unterhaltungsrahmenplan Unter Oste Strom-km 0+000 bis Strom-km 69+750, 2015, BIOS. 
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(6) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den nach den Absätzen 2 bis 5 genannten Fällen zur Erteilung von 

Ausnahmen oder ihrer Zustimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungsweise treffen, die geeignet sind, 
Beeinträchtigungen, Gefährdungen oder eine nachhaltige Störung des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder 
seines Schutzzwecks entgegenzuwirken oder kann die Zustimmung auch versagen. 

 
(7) Freigestellt sind die von der zuständigen Naturschutzbehörde angeordneten oder mit ihr abgestimmten Pflege-, Ent-

wicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
 
(8) Weitergehende Vorschriften der § 23 Abs. 3 BNatSchG, § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG, § 33 Abs. 1 a, 

§ 39 und § 44 BNatSchG bleiben unberührt. 
 
(9) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse oder sonstige Zulassungen bleiben unberührt. 
 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG 

i. V. m. § 41 NAGBNatSchG eine Befreiung erteilen. 
 
(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der Prü-

fung nach § 34 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar 
erweisen oder die Voraussetzungen des § 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG i. V. m. § 26 NAGBNatSchG erfüllt sind. 

 
 

§ 6 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 

 
(1) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von folgenden durch die zuständige 

Naturschutzbehörde angeordneten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden 

 1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung des NSG oder einzelner seiner 
Bestandteile, 

 2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des NSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information 
über das NSG. 

 
(2) Zu dulden sind insbesondere die in einem Managementplan, Maßnahmenblatt oder Pflege- und Entwicklungsplan für 

das NSG dargestellten Maßnahmen. 
 
(3) § 15 NAGBNatSchG bleibt unberührt. 
 
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 3 Nr. 1 NAGBNatSchG handelt, wer vorsätzlich 

oder fahrlässig gegen die Verbotsregelungen in § 3 dieser Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzungen 
einer Freistellung nach § 4 dieser Verordnung vorliegen oder eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befrei-
ung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 
50.000 Euro geahndet werden. 

 
(2) Ordnungswidrig gemäß § 43 Abs. 3 Nr. 7 NAGBNatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG 

i. V. m. § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2 das Naturschutzgebiet betritt, ohne dass die Voraussetzungen für 
eine Freistellung nach § 4 vorliegt oder eine erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Befreiung gewährt wurde. Die 
Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer spätesten Verkündung im Amtsblatt des Landkreises Stade und im Amtsblatt 
des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 26.09.2018 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Luttmann 
Landrat 
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- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2019 Nr. 4 

 
 

Nicht maßstabsgetreu! 
Karten im Originalmaßstab 
befinden sich im Anhang 

Nicht maßstabsgetreu! 
Karten im Originalmaßstab 
befinden sich im Anhang 
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B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Haushaltssatzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2019 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Rotenburg 
(Wümme) in seiner Sitzung am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 42.927.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 42.866.600 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.768.400 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 29.500 Euro 
 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 41.255.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 38.898.900 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.357.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.319.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.341.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 48.613.400 Euro 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 48.559.600 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H. 

2. Gewerbesteuer 390 v. H. 
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§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall gelten 
als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG. Aufwendungs- und Auszahlungssteigerungen bis zu 1 % 
der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen werden als unerheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG 
angesehen. 
 
 

§ 7 
 
Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung 
beginnen ab einer Summe von 250.000 Euro. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 20. Dezember 2018 
 
 
Andreas Weber (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Rotenburg (Wümme) öffentlich aus. 
Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen in der 
Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt ebenfalls zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Rotenburg (Wümme), 28. Februar 2019 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2019 Nr. 4 
 
 

Stadt Rotenburg (Wümme) 
Einziehung der öffentlichen Straßenfläche "Nikolaus-Otto-Straße" 

 
 
Die öffentliche Straßenfläche „Nikolaus-Otto-Straße“ (Flurstück 6/85 der Flur 29 von Rotenburg) wird gemäß § 8 
Absatz 1 des Nds. Straßengesetzes (NStrG) zum 01. April 2019 eingezogen und verliert hierdurch ihre Verkehrsbedeu-
tung. 
 
Die Straße liegt als Sackgasse am südwestlichen Ende des Gewerbegebietes-West und grenzt an den Wendehammer 
der Otto-von-Guericke-Straße. Die Straße hat eine Länge von ca. 70 m. 
 
Ein entsprechender Lageplan liegt während der Dienststunden bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große 
Str. 1/Rathaus, Zimmer 2.04, zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Stade, Am 
Sande 4 A, 21682 Stade, erhoben werden. 
 
 
Rotenburg (Wümme), 28. Februar 2019 
 
Der Bürgermeister  
Andreas Weber 
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2. Satzung 

zur Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung der Kindertagesstätten 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), in Verbindung mit den §§ 1 und 5 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Neufassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) 
sowie den §§ 10, 12 und 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG) in der Neufassung vom 
07.02.2002 (Nds. GVBl. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.06.2018 (Nds. GVBl. S. 124) hat der Rat der 
Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 21.02.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über den Betrieb und die Benutzung der Kindertagesstätten vom 19.09.2018 (Amtsblatt Landkreis Roten-
burg (Wümme) vom 30.09.2018) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 wird wie folgt geändert: 
 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 "(3) Krippenkinder können in der Kita "Die Arche" des Evangelisch-Lutherischen Kindertagesstättenverband 

Bremervörde-Zeven, August-Vogel-Str. 2 in Selsingen, in der Kita "Rasselbande" der Gemeinde Rhade, Alter Schul-
weg 5 in Rhade oder in der Kita der Lebenshilfe Bremervörde/Zeven, Hauptstraße 63 in Selsingen, über den jeweili-
gen Träger aufgenommen werden." 

 
2. Der bisherige § 7 wird gestrichen. 
 
3. Die bisherigen §§ 8 bis 13 werden §§ 7 bis 12. 
 
4. Die bisherige Ziffer 8 der Gebührenordnung - Teil I - wird gestrichen. 
 
5. Die bisherige Ziffer 9 der Gebührenordnung - Teil I - wird gestrichen. 
 
6. Ziffer 2 der Gebührenordnung - Teil III - wird folgender Satz 2 angefügt: 
 Der Kindergarten in Seedorf bietet für die Kindergartenkinder ein Mittagessen an. Pro Mittagessen ist eine Gebühr 

von 3,20 € zu entrichten. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.03.2019 in Kraft. 
 
 
Selsingen, 21. Februar 2019 
 
Kahrs 
Samtgemeindebürgermeister 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Hepstedt für das Haushaltsjahr 2019 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hepstedt in der 
Sitzung am 04.02.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.019.300,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.084.400,00 Euro 
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1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0,00 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.010.500,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.007.600,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 186.400,00 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 256.900,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.196.900,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.264.500,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 165.500,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Hepstedt, 08. Februar 2019 
 
Schwiering (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werk-
tagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Tarmstedt öffentlich aus. 
Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen 
in der Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt ebenfalls zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Hepstedt, den 28. Februar 2019 
 
Gemeinde Hepstedt 
Der Bürgermeister 
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Satzung 

der Gemeinde Sandbostel über ein besonderes Vorkaufsrecht 
gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
 
Gemäß § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), jeweils in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Sand-
bostel in der Sitzung am 21.01.2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§1 
Anlass und Zielsetzung 

 
Die Gemeinde Sandbostel beabsichtigt, die zukünftige Wohnbauentwicklung des Ortes Sandbostel im Anschluss an die 
im Nordosten bebauten Bereiche zu vollziehen. Für diesen Bereich zieht die Gemeinde Sandbostel somit städtebauliche 
Maßnahmen in Betracht. 
 
Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in der Gemeinde Sandbostel wird für das in § 2 bezeich-
nete Gebiet eine Satzung gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des BauGB erlassen. Der Gemeinde Sandbostel steht durch 
die Satzung an den in § 2 genannten Grundstücken ein besonderes Vorkaufsrecht zu. 
 
 

§2 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Satzung erstreckt sich auf Grundstücke südlich des Wirtschaftsweges "Hinter der Mühle" (Flur-
stück 341/1, Flur 6, Gemarkung Sandbostel) und nördlich der "Friedhofstraße" (Flurstück 344/1, Flur 6, Gemarkung 
Sandbostel). 
 
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst folgende Flurstücke in der Gemarkung Sandbostel: 
 

Flur Flurstück 

6 92/1 

6 634/90 

6 633/89 

6 87 

6 86/1 

6 516/92 

 
Die Lage der Flurstücke ist der als Anlage Nr. 1 beigefügten Übersichtskarte zu entnehmen. Die Anlage Nr. 1 (Über-
sichtskarte) ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
 
 
Sandbostel, den 22. Januar 2019 
 
Radzio (L. S.) 
Bürgermeister 
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Anlage 1 
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Grenze des Naturschutzgebietes

Karte zur Verordnung des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
 über das Naturschutzgebiet

Landkreis Rotenburg (Wümme)
 und Landkreis Stade
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"Osteschleife Hundswiesen"
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